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Gesetzentwurf und will am 

11. Februar 2017 in Berlin ei-

ne öffentliche Anhörung zu 

dem Gesetzesentwurf veranstal-

ten. 

Das neu eingerichtete Natio-

nale Begleitgremium zur Be-

gleitung des Standortauswahl-

verfahrens hatte sich am 5. 

Dezember 2016 zu einer ers-

ten Sitzung versammelt. Es 

hat die Aufgabe, insbesondere 

die „Umsetzung der Öffent-

lichkeitsbeteiligung vermit-

telnd zu begleiten“. Bis zum 

Start des eigentlichen Aus-

wahlverfahrens gehören dem 

Gremium zunächst neun Per-

sonen an, später sollen es 18 

Mitglieder werden. [2] 

Das Gremium besteht aus 

„sechs anerkannten Persön-

lichkeiten des öffentlichen Le-

bens“, die vom Bundestag und 

Bundesrat gewählt wurden 

„und drei Bürgerinnen und 

Bürger, die in einem Beteili-

gungsverfahren nominiert und 

von der Bundesumweltminis-

terin ernannt wurden“, heißt 

es auf der Website dieses Gre-

miums. Unter der Leitung von 

Prof. Dr. Klaus Töpfer, frü-

herer Bundesumweltminister 

und ehemals Leiter des Um-

weltprogramms der Vereinten 

Nationen, sowie von Prof. Dr. 

Miranda Schreurs, Inhaberin 

des Lehrstuhls für Umwelt 

und Klimapolitik an der 

Hochschule für Politik der 

Technischen Universität Mün-

chen, die früher auch Mitglied 

im Sachverständigenrat für 

Umweltfragen war, besteht 

das Nationale Begleitgremium 

jetzt aus folgenden Personen: 

Klaus Brunsmeier, Vorstands-

mitglied des BUND und zuvor 

Mitglied der Endlagerkommis-

sion, 

Prof. Dr. Armin Grunwald, 

Leiter des Büros für Technik-

folgen-Abschätzung beim Deut-

schen Bundestag und zuvor 

ebenfalls Mitglied der Endla-

gerkommission, 

Dr. habil. Monika C. M. Mül-

ler, Studienleiterin für Natur-

wissenschaften, Ökologie und 

Umweltpolitik der Evangeli-

schen Akademie Loccum, 

Prof. Dr. Kai Niebert, Profes-

sor für Didaktik der Naturwis-

senschaften und Nachhaltig-

keit an der Universität Zürich 

und Präsident des Deutschen 

Naturschutzrings, 

sowie den drei „Bürgervertre-

ter/innen“: 

Bettina Gaebel, selbstständi-

ge Marketing- und Kommuni-

kationsexpertin, 

Prof. Dr. Hendrik Lambrecht, 

Professor für Industrielle Öko-

logie und Quantitative Metho-

den an der Hochschule Pforz-

heim, sowie 

Jorina Suckow, Jura-Studen-

tin, die die junge Generation 

repräsentieren soll. 

Das Gremium soll „durch 

Fachwissen und Neutralität 

Vertrauen vermitteln, den 

Prozess der Standortauswahl 

erklären und schlichtend zwi-

schen verschiedenen Akteuren 

aktiv werden“, heißt es in der 

Aufgabenbeschreibung. 

Das Nationale Begleitgremi-

um soll eine oder einen „Parti-

zipationsbeauftragte/n“ benen-

nen. Diese Person soll helfen, 

Konflikte beizulegen; und so-

mit verantwortlich für das Kon-

fliktmanagement sein. Das Na-

tionale Begleitgremium soll 

auch Ombudsstelle für die Öf-

fentlichkeit sein und als An-

sprechpartner für alle Betei-

ligten des Standortauswahl-

verfahrens dienen, sowie auch 

der Betroffenen an den Zwi-

schenlagerstandorten. 

Ursprünglich sollte das Stand-

ortauswahlgesetz auf Grundla-

ge des Berichts der Endlager-

kommission vom Bundestag 

evaluiert werden. Das wurde 

nun von den Beamten des Bun-

desumweltministeriums feder-

führend übernommen. Ergeb-

nis des Prozesses ist der Ent-

wurf des Gesetzes „zur Fort-

entwicklung des Standortaus-

wahlgesetzes“, wie er jetzt von 

der Bundesregierung an die 

Bundestagsfraktionen weiterge-

reicht wurde. Das Gesetzge-

bungsverfahren soll im ersten 

Quartal 2017 abgeschlossen 

werden. Mit Inkrafttreten des 

Gesetzes soll der eigentliche 

Standortauswahlprozess begin-

nen. 

Das Gesetz soll lediglich den 

Verbleib eines Bruchteils des 

anfallenden Atommülls re-

geln, der umgangssprachlich 

meist wenig korrekt als „hoch 

radioaktiv“ bezeichnet wird. 

Gemeint sind tatsächlich Wär-

me entwickelnde radioaktive 

Abfälle. Die Wärme ist jedoch 

nicht verantwortlich für die 

Schadwirkungen, sondern die 

Radioaktivität des Atommülls. 

Diese Aktivität darf den seit 

2001 geltenden Regelungen in 

der Strahlenschutzverordnung 

zufolge auch für 95 Prozent 

der restlichen, nicht messbar 

Wärme entwickelnden Abriß-

materialien aus den Atom-

kraftwerken hoch sein, die 

zum Recyceln und zur Abla-

gerung auf normalen Depo-

nien freigegeben werden: etwa 

1 Million radioaktive Zerfälle 

pro Sekunde (= 1 Million 

Becquerel) in einem Kilo-

gramm Beton zur uneinge-

schränkten Rückführung in 

den Wirtschaftskreislauf und 

60 Millionen radioaktive Zer-

fälle pro Sekunde (= 60 Millio-

nen Becquerel) in einem Ki-

logramm Beton zur Ablage-

rung auf den Deponien. 

1. Entwurf: Gesetz zur Fortent-

wicklung des Gesetzes zur Suche 

und Auswahl eines Standortes für 

ein Endlager für Wärme entwi-

ckelnde radioaktive Abfälle und 

anderer Gesetze, Bearbeitungs-

stand: 21.12.2016 10:15 Uhr 

http://www.bmub.bund.de/filead

min/Daten_BMU/Download_PD

F/Endlagerprojekte/standag_forte

ntwicklung_formulierungshilfe_b

f.pdf  

2. http://www.nationales-

begleitgremium.de/DE/Home/ho

me_node.html   

Am 6. Dezember 2016 hat das 

Bundesverfassungsgericht in 

Karlsruhe sein Urteil zu den 

Klagen von Eon, RWE und 

Vattenfall gegen die Laufzeit-

verkürzungen nach Fukushi-

ma verkündet. Was das Ge-

richt genau entschieden hat, 

und welche Folgen das Urteil 

haben wird, darüber gab es in 

der medialen Berichterstattung 

ein großes Durcheinander. 

Viele Medien haben gemeldet, 

daß die AKW-Betreiber ihre 

Klagen gewonnen hätten und 

der Staat Entschädigungen 

zahlen müsse. Die Realität ist 

deutlich differenzierter und 

zum großen Teil positiv. Des-

halb hat .ausgestrahlt das Ur-

teil einer gründlichen Analyse 

unterzogen und die wichtigs-

ten Fragen und Antworten 

veröffentlicht. [1] 

Der Text ist nicht kurz, aber 

die Lektüre lohnt sich. Die 

möglichen Auswirkungen sind 

vielfältig, von drohenden Lauf-

zeitverlängerungen bis zu neu-

en eleganten Wegen zu einem 

schnelleren Ende der Atom-

kraft-Nutzung. Die geforder-

ten 19 Milliarden Euro für den 

Ausstieg werden die AKW-

Betreiber nicht erhalten. 

Karlsruhe hat die Klagen der 

Stromkonzerne zum großen 

Teil abgewiesen. Der Staat hat 

das Recht, Laufzeiten von 

Atomkraftwerken zu be-

schränken. Das Gericht sieht 

lediglich in einem Randbe-

reich des Ausstiegsgesetzes zu 

den beiden AKW Krümmel 

und Mülheim-Kärlich einen 

Sonderfall. Für diese beiden 

Anlagen muß der Gesetzgeber 

einen Ausgleich schaffen, der 

lediglich im Millionenbereich 

gesehen wird. 

Atommüllwirtschaft 
 

Der Staat darf Atomkraftwerke 
abschalten – und es kostet wenig 
 
AKW-Betreiber bekommen nur einen kleinen Bruchteil 
entschädigt – aber viel geschenkt 
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Ein großes Geschenk: 
Die Kernbrennstoffsteuer 
ist abgeschafft 

Um die Bevorzugung der 

Atomkraft vor anderen Ener-

gieträgern zu beenden, hatte 

die damalige schwarz-gelbe 

Bundesregierung im Jahr 2010 

eine Brennelementesteuer ein-

geführt. Ohne Begründung 

wurde diese Steuer zum Jah-

resende 2016 abgeschafft. Im 

Finanzausschuss des Deut-

schen Bundestages scheiterte 

die Fraktion Bündnis 90/Die 

Grünen am 30. November 

2016 mit dem Versuch, die 

Steuer bis Ende 2022 weiter 

zu erheben. Mit der Mehrheit 

der Koalitionsfraktionen CDU/ 

CSU und SPD lehnte das 

Gremium einen entsprechen-

den Antrag der Fraktion ab. 

Die CDU/CSU-Fraktion er-

klärte dazu, an ihrer Haltung, 

die Steuer auslaufen zu lassen, 

habe sich nichts geändert. 

Eine Verlängerung wäre ein 

Wortbruch gegen die Be-

treiber. Die SPD-Fraktion 

zeigte zwar Sympathie für den 

Antrag, verwies aber auf den 

Koalitionsvertrag. Eingeräumt 

wurde von der SPD-Fraktion, 

daß Betreiber die Steuerpflicht 

umgehen würden, indem sie 

den Austausch von Brennele-

menten in das dann steuerfreie 

Jahr 2017 verschieben wür-

den. Die Linksfraktion erin-

nerte daran, daß sie selbst 

auch schon einen entspre-

chenden Antrag gestellt habe. 

Die Zahlung der Steuer sei 

weiterhin notwendig, weil die 

Einzahlungen der Atomin-

dustrie in den Entsorgungs-

fonds nicht ausreichten. 

Die Fraktion Bündnis 90/Die 

Grünen verwies darauf, dass 

die Einnahmen aus der Kern-

brennsteuer durch die verzö-

gerten Wechsel der Brenn-

elemente im Jahr 2016 um 

700 Millionen Euro niedriger 

ausfallen würden als erwartet. 

Am 15. Dezember 2016 lehnte 

schließlich auch der Bundes-

tag mit der Mehrheit der Re-

gierungsfraktionen von SPD 

und CDU/CSU den Antrag 

von Bündnis 90/Die Grünen 

zur Verlängerung der Brenn-

elementesteuer ab. Campact, 

die Anti-Atom-Organisation 

.ausgestrahlt und das Umwelt-

institut München beklagen in 

einer gemeinsamen Erklärung, 

daß die Bundesregierung den 

Betreiberfirmen damit ein 

Steuergeschenk in Milliarden-

höhe macht. Die Bundesregie-

rung verpasse so erneut die 

Chance, Eon, RWE und 

EnBW angemessen an den 

Folgekosten der Atomkraft zu 

beteiligen. Dem Bundeshaus-

halt entgingen dadurch allein 

für 2016 Steuern in Höhe von 

rund 750 Millionen Euro. Bis 

2022 würden die Energiekon-

zerne durch den Wegfall der 

Brennelementesteuer knapp 

sechs Milliarden Euro sparen. 

Das entspreche in etwa dem 

sogenannten Risikoaufschlag, 

durch dessen Zahlung sie sich 

aus der Verantwortung für die 

Kostenrisiken der Atommüll-

Lagerung freikaufen können. 

Letztlich nehme der Staat den 

AKW-Betreibern die Haftung 

für ihren Müll also ohne jegli-

che finanzielle Gegenleistung 

ab. 

Die Milliarden-Geschenke, die 

der Bundestag den AKW-

Betreibern heute macht, haben 

nicht nur finanzpolitische Aus-

wirkungen, so Jochen Stay, 

Sprecher von .ausgestrahlt. 

Niemand müsse sich bei sol-

chen Entscheidungen wun-

dern, wenn die Politikverdros-

senheit und das Unverständnis 

für staatliches Handeln in der 

Bevölkerung weiter wachsen. 

Steuertrick der AKW-
Betreiber erhöht die 
radioaktive Belastung 
der Bevölkerung 

Die Anti-Atom-Organisation 

.ausgestrahlt hat am 12. De-

zember 2016 Strafanzeige ge-

gen EnBW, Eon und RWE er-

stattet. Grund sind die erhöh-

ten radioaktiven Emissionen 

durch die Steuerspartricks der 

AKW-Betreiber zur Umge-

hung der Brennelementesteu-

er. Dazu erklärt Armin Simon, 

Sprecher von .ausgestrahlt: 

„Um die Brennelemente-Steu-

er zu umgehen, nehmen die 

AKW-Betreiber eine tech-

nisch absolut vermeidbare, 

völlig unnötige zusätzliche 

Strahlenbelastung der Bevöl-

kerung und ihrer Beschäftig-

ten in Kauf. Die AKW-

Betreiber setzen Wirtschaft-

lichkeit vor Gesundheits-

schutz. Die Aufsichtsbehörden 

decken diese Prioritätenset-

zung auch noch. Das ist nicht 

hinnehmbar. Deswegen haben 

wir heute bei den Staatsan-

waltschaften Karlsruhe, Han-

nover und Essen Strafanzeige 

wegen des Verstoßes unter 

anderem gegen die Strahlen-

schutzverordnung erstattet.“ 

Weil die Brennelementesteuer 

Ende 2016 auslief, haben 

EnBW, Eon und RWE ihre 

Reaktoren bei der Revision im 

Jahr 2016 nicht wie sonst üb-

lich neu beladen, sondern nur 

wenige neue Brennelemente 

eingesetzt. Stattdessen wollen 

sie alle Reaktoren um den Jah-

reswechsel 2016/2017 erneut 

öffnen, um – dann steuerfrei – 

weitere Brennstäbe nachzula-

den. Bei jedem Öffnen des 

Reaktordeckels steigen die ra-

dioaktiven Emissionen der 

AKW auf ein Vielhundertfa-

ches des sonst üblichen Wer-

tes an. Diese Emissionsspitzen 

stehen im Verdacht, für die 

erhöhten Kinderkrebsraten in 

der Umgebung von Atom-

kraftwerken verantwortlich zu 

sein. 

Sicherer Einschluß statt 
vollständiger Rückbau 
per Gesetz ausgeschlos-
sen 

Der Ausschuss für Wirtschaft 

und Energie hat die Neurege-

lung der kerntechnischen Ent-

sorgung am 14. Dezember 

2016 beschlossen. Dem mit 

den Stimmen der Koalitions-

fraktionen CDU/CSU und 

SPD sowie der Fraktion 

Bündnis 90/Die Grünen und 

gegen die Stimmen der Frak-

tion Die Linke angenomme-

nen Gesetzentwurf [2] zufolge 

sollen Betreiber von Kern-

kraftwerken für den Rückbau 

ihrer Anlagen zuständig blei-

ben, werden aber – wie bereits 

in der vorigen Ausgabe des 

Strahlentelex berichtet [3] – 

gegen Einzahlung in einen 

Fonds von der Pflicht zur 

Zwischen- und Endlagerung 

befreit. Zuvor hatte der Aus-

schuss einen gemeinsam von 

den Fraktionen von CDU/CSU, 

SPD und Bündnis 90/Die 

Grünen gestellten Änderungs-

antrag beschlossen. 

Die CDU/CSU-Fraktion be-

grüßte die mit dem Ände-

rungsantrag vorgenommene 

Klarstellung, dass der kom-

plette Rückbau der Anlagen 

zwingend sei und ein soge-

nannter sicherer Einschluss 

nicht in Frage komme. Ein 

Sprecher der Fraktion Bündnis 

90/Die Grünen begrüßte eben-

falls die gefundene Regelung 

und auch die Schaffung des 

Fonds, der für die Zwischen- 

und Endlagerung zuständig 

werde. Die Beteiligungsrechte 

des Bundestages seien ge-

stärkt worden, da laut Ände-

rungsbeschluss Mitglieder des 

Parlaments dem Kuratorium 

des Fonds angehören sollen. 

Außerdem gebe es eine jährli-

che Berichtspflicht gegenüber 

dem Bundestag. Der erste Be-

richt muß zum 30. November 

2018 erstellt werden. Die 

meisten Klagen der Konzerne 

seien zurückgezogen worden. 

Ein Sprecher der Linksfrakti-

on kritisierte, der Gesetzent-

wurf belaste die Steuerzahler 

und bedeute ein „Schnäpp-

chen“ für die Atomkonzerne. 

Es sei ein „höchst riskanter 

Festpreis“ vereinbart worden. 

Obwohl Kostensteigerungen 

absehbar seien, gebe es keine 

Nachschusspflicht für die 

Konzerne. 

Nach dem Deutschen Bundes-

tag hat inzwischen auch der 

Bundesrat in seiner Sitzung 

am 16. Dezember 2016 dem 

„Gesetz zur Neuordnung der 

Verantwortung in der kern-

technischen Entsorgung“ zu-

gestimmt. Bis zum 1. Juli 

2017 müssen die Konzerne 

nun einen Grundbetrag in den 

Fonds eingezahlt haben. Von 

der Einzahlung können Ent-

sorgungskosten, die im ersten 

Halbjahr 2017 entstehen, ab-

gezogen werden. 
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Die bisherigen Zwischenlager 

sollen bis zum 1. Januar 2019 

(teilweise auch bis zum 1. Ja-

nuar 2020) auf den bundesei-

genen Zwischenlagerbetreiber 

übertragen werden. 

Außerdem wird die Betreiber-

haftung neu geregelt. Herr-

schende Unternehmen müssen 

für die Betreibergesellschaften 

die Nachhaftung übernehmen. 

Die Nachhaftung umfasst die 

Kosten von Stilllegung und 

Rückbau der Kernkraftwerke, 

die fachgerechte Verpackung 

der radioaktiven Abfälle, die 

Zahlungsverpflichtungen an 

den mit diesem Gesetzentwurf 

errichteten Fonds sowie die 

im Falle der Nichtzahlung des 

Risikoaufschlags bestehende 

Haftung für Kostensteigerun-

gen bei der Entsorgung der 

radioaktiven Abfälle. 

Die geplante Einrichtung ei-

nes Fonds zur Finanzierung 

der atomaren Zwischen- und 

Endlagerung ist zuvor in einer 

öffentlichen Anhörung des 

Bundestagsausschusses für 

Wirtschaft und Energie am 2. 

Dezember 2016 überwiegend 

begrüßt worden. An der kon-

kreten Ausgestaltung des von 

der Bundesregierung sowie 

von den Fraktionen 

CDU/CSU, SPD und Bündnis 

90/Die Grünen eingebrachten 

Gesetzentwurfs gab es jedoch 

auch Kritik. 

Technische Fehler bei der 

Umsetzung sah Gert Brandner 

von der Kanzlei Haver & Mai-

länder. Er führte aus, daß die 

Nachhaftungsregelung jedes 

herrschende Unternehmen ne-

ben dem Kernkraftbetreiber 

für dessen Verbindlichkeiten 

haften lasse. Damit würden 

nicht nur die Energiekonzerne 

neben dem Betreiber für die 

Kosten für Stilllegung, Rück-

bau und Entsorgung aufzu-

kommen haben, sondern auch 

deren beherrschende Gesell-

schafter, „obwohl diese als 

Gesellschafter einer Kapital-

gesellschaft nach bisheriger 

Gesetzeslage für Verbindlich-

keiten der Gesellschaft nicht 

haften“. Dies sei ein Verstoß 

gegen den Grundsatz, daß An-

teilsinhaber nicht für die 

Schulden der Gesellschaft haf-

ten würden. Die Neuregelung 

könne zum Beispiel dazu füh-

ren, daß das Land Baden-

Württemberg für den Energie-

konzern EnBW haften müsse. 

„Die rückwirkende Aufhe-

bung dieses Trennungsprin-

zips verstoße gegen das 

Rechtsstaatsprinzip und sei 

verfassungswidrig, warnte 

Brandner. 

Auch Marc Rutloff (Kanzlei 

Gleiss Lutz) formulierte ver-

fassungsrechtliche Zweifel 

und „Bedenken im Lichte des 

Gleichheitsgebots, da faktisch 

ein singuläres und punktuelles 

gesellschaftsrechtliches Son-

derregime geschaffen wird, 

hingegen vergleichbare Risi-

ko- und Gefahrenpotenziale 

anderer Wirtschaftsbranchen 

nicht in annähernd vergleich-

barer Weise einem Haftungs-

verbund unterworfen werden, 

das ein herrschendes Unter-

nehmen einschließt“. 

Die Kommission habe nicht 

verstanden, was der Unter-

schied zwischen Rücklagen 

und Rückstellungen sei und 

wie Rückstellungen in der Bi-

lanz funktionieren würden, 

kritisierte Professor Heinz 

Bontrup von der Westfäli-

schen Hochschule. Er geht 

davon aus, daß die Kraft-

werksbetreiber ein Geschäft 

gemacht haben. Die Politik 

habe ihnen einen Festpreis 

gemacht, „und da hätte ich als 

Kraftwerksbetreiber sofort zu-

geschlagen“. Dabei sei nie-

mand in der Lage, die Kosten-

entwicklung abzuschätzen. Es 

fehle ihm „jedes Verständnis“, 

wie man da einen Festpreis 

machen könne. Bontrup be-

zeichnete den Entwurf als 

„hundertprozentiges Politik-

versagen“. 

In einem vom Ausschuss be-

schlossenen Entschließungs-

antrag der drei Fraktionen 

CDU/CSU, SPD und Bündnis 

90/Die Grünen wird die Bun-

desregierung aufgefordert, sich 

im Zusammenhang mit den 

Verhandlungen über einen öf-

fentlich-rechtlichen Vertrag mit 

den Kraftwerksbetreibern dafür 

einzusetzen, dass alle im 

Atombereich anhängigen Kla-

gen und Rechtsbehelfe zu-

rückgenommen werden. 

Die großen Atom-Klagen 
laufen weiter 

Die Stromkonzerne haben er-

klärt, einige ihrer Klagen im 

Gegenzug zur „Neuregelung 

der kerntechnischen Entsor-

gung“ fallen zu lassen. Dabei 

handelt es sich um 20 Klagen 

mit einem Volumen von ins-

gesamt 600 bis 800 Millionen 

Euro. Dagegen umfassen die 

beiden Klagen, die die Strom-

konzerne weiter aufrechterhal-

ten, ein Volumen von 11 bis 

12 Milliarden Euro. Zurück-

gezogen wird also lediglich 

ein Anteil von fünf bis sieben 

Prozent. Darauf macht Jochen 

Stay, Sprecher der Anti-Atom-

Organisation .ausgestrahlt, auf-

merksam. Die 20 Klagen, die 

jetzt aufgegeben werden, seien 

teilweise juristisch aussichts-

los. Manche hatten die AKW-

Betreiber bereits in ersten In-

stanzen verloren. Bei anderen 

sei klar, dass die geforderten 

Summen nicht zu halten sind. 

Das Verfahren von Vattenfall 

vor einem internationalen 

Schiedsgericht umfasst 4,7 

Milliarden Euro. Bei der noch 

nicht entschiedenen Verfas-

sungsklage gegen die Brenn-

elementesteuer geht es um 6,3 

Milliarden Euro Schadener-

satz. Beide Verfahren werden 

weitergeführt. Und auch die 

durch das Bundesverfassungs-

gericht zugesprochenen Teil-

Kompensationen für die Atom-

kraftwerke Krümmel und Mül-

heim-Kärlich in Höhe eines 

dreistelligen Millionenbetrags 

geben die Stromkonzerne 

nicht her. Wenn nun öffentlich 

kolportiert wird, die Konzerne 

würden auf Schadenersatz in 

Sachen Atomausstieg verzich-

ten, so Stay, dann bezieht sich 

dies nur auf die Klagen gegen 

das Moratorium von März bis 

Juni 2011, von denen die 

meisten bereits in erster In-

stanz abgelehnt worden sind. 

1. https://www.ausgestrahlt. 

de/blog/2016/12/07/der-staat-

darf-atomkraftwerke-abschalten-

und-es-ko/  

2. Bundestagsdrucksache 

18/10469 vom 29.11.2016, Ent-

wurf eines Gesetzes zur Neuord-

nung der Verantwortung in der 

kerntechnischen Entsorgung,  

http://dip21.bundestag.de/dip21/b

td/18/104/1810469.pdf  

3. Strahlentelex 718-719/12.2016, 

S. 17/18, Der Bund übernimmt 

die Zwischen- und Endlagerung,  

www.strahlentelex.de/Stx_16_71

8-719_S17-18.pdf   

 

Göttingen, 25. Febr. 2017 
 

10. Atommüll-
konferenz 
 
Das Organisationsteam der 

Atommüllkonferenz bei der 

Arbeitsgemeinschaft Schacht 

Konrad lädt ein zur 10. 

Atommüllkonferenz am Sams-

tag, 25. Februar 2017, von 11 

bis 17 Uhr in die Volks-

hochschule Göttingen, Bahn-

hofsallee 7, 37081 Göttingen.  

Inhaltliche Schwerpunkte wer-

den die Auswirkungen der 

Neuordnung der Verantwor-

tung in der kerntechnischen 

Entsorgung, die Fortsetzung 

der Diskussionen über Zwi-

schenlager für Wärme entwi-

ckelnde radioaktive Abfälle 

und die Auseinandersetzung 

mit dem Nationalen Begleit-

gremium zusammen mit der 

Vorstellung von Ideen für Ge-

genstrukturen und Aktionen 

sein. Die neue Arbeitsgruppe 

„Freimessen“ startet mit In-

formationsaustausch, Koordi-

nierung und Hilfestellung bei 

rechtlichen Fragen. Die Pla-

nungen zum Projekt Atom-

müllreport werden fortgesetzt. 

Zur Finanzierung werden alle 

Teilnehmer_innen um einen Kos-

tenbeitrag von 25,- € (inkl. Ta-

gungsgetränken und -imbiss) ge-

beten. 

Überweisung an die Arbeitsge-

meinschaft Schacht KONRAD 

e.V. 

Konto 4067 8836 00 - GLS Ge-

meinschaftsbank eG (BLZ 430 

609 67) 

IBAN DE76 4306 0967 4067 

8836 00 Stichwort: AMK. 

Aktuelle Informationen sowie Do-

kumente der vergangenen Kon-

ferenzen gibt es auf 

www.atommuellkonferenz.de.   
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